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Aufgrund des § 2 Absatz 2 Satz 1 des Gesetzes über die Hochschulen des Landes Nordrhein-
Westfalen (Hochschulgesetz – HG NRW) vom 31. Oktober 2006 (GV. NRW. Seite 474) in der Fas-
sung vom 31. Januar 2012 (GV. NRW. Seite 90) erlässt die Hochschule Bonn-Rhein-Sieg folgende 
Ordnung: 
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Die Grundordnung der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg vom 15. März 2007, zuletzt geändert am 
21. Juli 2011, wird wie folgt geändert: 
 
1.  Vorwort Absatz 1 
 
 Das Vorwort Absatz 1 wird wie folgt neu gefasst:  
 

Die Hochschule trägt den Namen „Hochschule Bonn-Rhein-Sieg“ und führt als Na-
menszusatz „Hochschule für angewandte Wissenschaften“. Ihre Kurzbezeichnung lau-
tet „HBRS“. Im internationalen Schriftverkehr wird der Hochschulname „Bonn-Rhein-
Sieg University of Applied Sciences“ geführt.    

 
 
2. Ziffer 3 
 
 Ziffer 3 wird wie folgt neu gefasst:  
 

3. Angehörige der Hochschule 
 
(1) Ehemalige Studierende (Alumni) sind Angehörige der Hochschule. 

 
(2) Doktorandinnen und Doktoranden der Hochschule sind Angehörige der Hochschu-

le, sofern sie nicht Mitglieder der Hochschule nach § 9 Absatz 1 HG oder Angehö-
rige nach § 9 Absatz 4 Satz 1 HG sind. Ziffer 3 Absatz 1 dieser Grundordnung gilt 
entsprechend.     

 
 

3.  Ziffer 5 Absatz 2 
  

Ziffer 5 Absatz 2 wird ersatzlos gestrichen. 
 
 
4. Inkrafttreten 
 
 Diese Ordnung tritt am Tage nach ihrer Veröffentlichung in Kraft. 

 
 
 
 
Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses des Senats vom 21. November 2013. 
 
 
Sankt Augustin, den 2. Dezember 2013 
 
Prof. Dr. Hartmut Ihne 
 
 
 
Der Präsident 
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Artikel I. Grundordnung der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg 
 
Vorwort 

 
Die Hochschule trägt den Namen „Hochschule Bonn-Rhein-Sieg“ und führt als Na-
menszusatz „Hochschule für angewandte Wissenschaften“. Ihre Kurzbezeichnung lau-
tet „HBRS“. Im internationalen Schriftverkehr wird der Hochschulname „Bonn-Rhein-
Sieg University of Applied Sciences“ geführt.    

 
Die Hochschule ist eine vom Land Nordrhein-Westfalen getragene, rechtsfähige Kör-
perschaft des öffentlichen Rechts mit den zentralen Organen Präsidium, Präsiden-
tin/Präsident, Hochschulrat und Senat. 

 
Aufgrund § 2 Absatz 4 Satz 1 des Gesetzes über die Hochschulen des Landes Nord-
rhein-Westfalen (Hochschulgesetz – HG) vom 31. Oktober 2006 (GV.NRW. S. 474) in 
der Fassung vom 31. Januar 2012 (GV. NRW. Seite 90) hat die Hochschule Bonn-
Rhein-Sieg folgende Grundordnung erlassen: 

 
1. Verkündungsblatt, Verfahren und Zeitpunkt des In-Kraft-Tretens von Ord-

nungen der Hochschule  
 
(1)  Ordnungen und zu veröffentlichende Beschlüsse der Hochschule werden in den „Amt-

liche[n] Bekanntmachungen der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg – Verkündungsblatt -“ 
bekannt gegeben, die im Internet veröffentlicht werden. 

 
(2)  Die Ausfertigung aller Ordnungen der Hochschule erfolgt durch die Präsidentin oder 

den Präsidenten. Soweit die Hochschulordnungen keine Regelung über das In-Kraft-
Treten enthalten, treten sie einen Tag nach der Veröffentlichung im Verkündungsblatt 
in Kraft.  

 
(3)  Herausgeber des Verkündungsblattes ist die Präsidentin oder der Präsident. 
 
2. Finanzierung und Wirtschaftsführung 
 

Der Jahresabschluss wird nach Maßgabe der Verordnung über die Wirtschaftsführung 
der Hochschulen des Landes Nordrhein-Westfalen (Hochschulwirtschaftsführungsver-
ordnung – HWFVO) in der jeweils gültigen Fassung erstellt und geprüft. 

 
3.  Angehörige der Hochschule 
 
(1)  Ehemalige Studierende (Alumni) sind Angehörige der Hochschule.    
 
(2)  Doktorandinnen und Doktoranden der Hochschule sind Angehörige der Hochschule, 

sofern sie nicht Mitglieder der Hochschule nach § 9 Absatz 1 HG oder Angehörige 
nach § 9 Absatz 4 Satz 1 HG sind. Ziffer 3 Absatz 1 dieser Grundordnung gilt entspre-
chend.     
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4. Aufbau und Organisation der Hochschule 
 
4.1 Präsidium 
 
(1)  Eine Vizepräsidentin oder ein Vizepräsident kann aus der Gruppe der akademischen 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gewählt werden. 
 
(2)  Die Frist zur Bestätigung einer Wahl durch den Senat gemäß § 17 Abs. 3 Satz 2 des 

Hochschulgesetzes beträgt 3 Monate. 
 
(3)  Die erste Amtszeit der Mitglieder des Präsidiums sowie die weiteren Amtszeiten betra-

gen jeweils 6 Jahre. 
 
(4)  Die Amtszeit der nichthauptberuflichen Vizepräsidentinnen und Vizepräsidenten endet 

spätestens mit der Amtszeit der Präsidentin oder des Präsidenten. 
 
(5) Das Präsidium kann auf Vorschlag der Präsidentin oder des Präsidenten eine ständige 

Vertretung und feste Geschäftsbereiche für seine Mitglieder bestimmen, in denen sie 
die Geschäfte der laufenden Verwaltung in eigener Zuständigkeit erledigen.  

 
4.2 Präsident 
 

Die Präsidentin oder der Präsident kann die Ausübung des Hausrechts auf Mitglieder und 
Angehörige der Hochschule übertragen. Näheres regelt die Hausordnung. 

 
4.3 Hochschulrat 
 
(1)  Der Hochschulrat besteht aus acht Mitgliedern. 
 
(2)  Mindestens die Hälfte der Mitglieder des Hochschulrats sind Externe. 
 
(3)  Der Hochschulrat wählt aus der Mitte der externen Mitglieder mit der Mehrheit seiner 

Stimmen eine Vorsitzende oder einen Vorsitzenden.  
 
4.4 Senat 
 
(1)  Dem Senat gehören als stimmberechtigte Mitglieder an 

− neun Vertreterinnen oder Vertreter der Gruppe der  Professorinnen und Professoren, 
− zwei Vertreterinnen oder Vertreter der Gruppe der wissenschaftlichen Mitarbeiterin-

nen und Mitarbeiter, 
− zwei Vertreterinnen oder Vertreter der Gruppe der weiteren  Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter und  
− vier Vertreterinnen oder Vertreter der Gruppe der Studierenden sowie 

− die Dekaninnen und Dekane der Fachbereiche. 

Die Amtszeit der studentischen Mitglieder beträgt 1 Jahr, die der übrigen Mitglieder 4 
Jahre. Die Amtszeiten beginnen zum 01. November des jeweiligen Wahljahres. 

 
(2)  Der Senat wählt aus der Gruppe der stimmberechtigten Professorinnen und Professoren 

eine Vorsitzende oder einen Vorsitzenden.  
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4.5 Fachbereichskonferenz 
 

Das Präsidium und der Hochschulrat werden durch eine Fachbereichskonferenz bera-
ten, der die Dekaninnen und Dekane der Fachbereiche angehören. 

 
4.6 Gleichstellungskommission, Gleichstellungsbeauftragte 
 
(1)  Die Mitglieder der Hochschule wählen eine Gleichstellungskommission im Sinne des 

§ 24  Absatz 2 HG, der aus jeder Gruppe nach § 11 Abs. 1 HG zwei Mitglieder (paritä-
tisch weiblich/männlich) angehören, wobei die weiblichen Mitglieder der Hochschule 
die weiblichen Mitglieder der Gleichstellungskommission und die männlichen Mitglie-
der der Hochschule die männlichen Mitglieder der Gleichstellungskommission der je-
weiligen Gruppe wählen. Die Gleichstellungskommission berät und unterstützt die 
Gleichstellungsbeauftragte in allen Fragen der familien- und gendergerechten Hoch-
schule. Die Amtszeit der studentischen Mitglieder beträgt 1 Jahr, die der übrigen Mit-
glieder 4 Jahre. Die Amtszeiten beginnen zum 01. November des jeweiligen Wahljah-
res. 

 
(2)  Die Gleichstellungskommission wählt die Gleichstellungsbeauftragte und auf Vor-

schlag der Gleichstellungsbeauftragten ihre Stellvertreterin. Bei Stimmengleichheit 
zählt die Mehrheit der Stimmen der weiblichen Mitglieder. Die Gleichstellungsbeauf-
tragte ist zugleich die Vorsitzende der Gleichstellungskommission. Die Gleichstellungs-
beauftragte und ihre Stellvertreterin werden von der Präsidentin oder dem Präsidenten 
für eine Amtszeit von 4 Jahren bestellt. Die Amtszeiten beginnen zum 01. November 
des jeweiligen Wahljahres. 

 
4.7 Dekanin oder Dekan, Dekanat 
 

Die Fachbereichsordnungen der Fachbereiche können vorsehen, dass ein Dekanat die 
Aufgaben und Befugnisse der Dekanin oder des Dekans wahrnimmt. Das Dekanat be-
steht aus der Dekanin oder dem Dekan sowie zwei Prodekaninnen oder Prodekanen; 
eine Prodekanin oder ein Prodekan gehört der Gruppe der akademischen Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter gemäß § 11 Abs. 1 Nr. 2 des Hochschulgesetzes an.  

 
4.8 Fachbereichsrat 
 
(1)  Dem Fachbereichsrat gehören als stimmberechtigte Mitglieder an  

− Vertreterinnen oder Vertreter der Gruppe der Professorinnen und Professoren, 
− Vertreterinnen oder Vertreter der Gruppe der wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter, 
− Vertreterinnen oder Vertreter der Gruppe der weiteren Mitarbeiterinnen und Mitarbei-

ter und  
− Vertreterinnen oder Vertreter der  Gruppe der Studierenden. 
Die Anzahl legen die Fachbereiche mit der Fachbereichsordnung fest. Die Amtszeit der 
studentischen Mitglieder beträgt 1 Jahr, die der übrigen Mitglieder 2 Jahre. Die Amtszei-
ten beginnen zum 01. November des jeweiligen Wahljahres. 

 
(2)  Der Fachbereichsrat wählt aus der Gruppe der Professorinnen und Professoren aus seiner 

Mitte eine Vorsitzende oder einen Vorsitzenden. 
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4.9 Qualitätsverbesserungskommission 
 
(1) Der Kommission zur Qualitätsverbesserung in Lehre und Studium nach § 4 Absatz 1 

und 2 Studiumsqualitätsgesetz (GV. NRW. S.165) gehören als stimmberechtigte Mit-
glieder an 
− die Vizepräsidentin oder der Vizepräsident für Lehre, Studium und Weiterbildung, die 

oder der den Vorsitz übernimmt,  
− eine Vertreterin oder ein Vertreter der Gruppe der Professorinnen und Professoren, 
− eine Vertreterin oder ein Vertreter der Gruppe der wissenschaftlichen Mitarbeiterin-

nen und Mitarbeiter und 
− vier Vertreterinnen oder Vertreter der Gruppe der Studierenden. 
 
Die Amtszeit der studentischen Mitglieder beträgt 1 Jahr, die der übrigen Mitglieder 2 
Jahre mit Ausnahme der Vizepräsidentin oder des Vizepräsident für Lehre, Studium und 
Weiterbildung, die oder der kraft Amtes Mitglied der Kommission ist. Die Mitglieder aus 
der Gruppe der Studierendenschaft werden von den studentischen Mitgliedern des Senats 
bestimmt. Eine Mitgliedschaft in beiden Gremien, Senat und Kommission, ist grundsätz-
lich zulässig. Abgesehen von der Vizepräsidentin oder dem Vizepräsident für Lehre, Studi-
um und Weiterbildung, die oder der kraft Amtes Mitglied der Kommission ist, werden die 
übrigen Mitglieder der Kommission vom Präsidium benannt. Die Amtszeit beginnt am Ta-
ge der Benennung. Eine wiederholte Benennung ist möglich. Die Zusammensetzung der 
Kommission sollte die Vielfalt der Studienfächer an der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg an-
gemessen berücksichtigen.  
 

(2) Sofern eine pauschale Verteilung von Qualitätsverbesserungsmittel an die Fachbereiche 
erfolgt, gehören den Qualitätsverbesserungskommissionen der Fachbereiche als Mitglie-
der an 
− die Dekanin oder der Dekan, die oder der den Vorsitz übernimmt,  
− eine Vertreterin oder ein Vertreter der Gruppe der Professorinnen und Professoren, 
− eine Vertreterin oder ein Vertreter der Gruppe der wissenschaftlichen Mitarbeiterin-

nen und Mitarbeiter und  
− vier Vertreterinnen oder Vertreter der Gruppe der Studierenden.  
 
Die Amtszeit der studentischen Mitglieder beträgt 1 Jahr, die der übrigen Mitglieder 2 
Jahre mit Ausnahme der Dekanin oder des Dekans, die oder der kraft Amtes Mitglied der 
Kommission ist. Die Mitglieder der Kommission werden abgesehen von der Dekanin oder 
dem Dekan, die oder der kraft Amtes Mitglied der Kommission ist, von den jeweiligen 
Vertretern ihrer Gruppe im Fachbereichsrat benannt. Die Amtszeit beginnt am Tage der 
Benennung. Eine wiederholte Benennung ist möglich. Eine Mitgliedschaft in beiden Gre-
mien, Fachbereichsrat und Kommission, ist grundsätzlich zulässig.   

 
5. Weitere Aufgaben der Hochschule 
 
 Die Hochschule gibt sich nach § 3 Abs. 6 HG folgende weitere Hochschulaufgabe: 
 

Die Pflege von Alumni-Netzwerken ist Aufgabe der Hochschule.   
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Artikel II: Übergangsbestimmungen zur Fusion des Fachbereiches Wirtschaftswissen-
schaften Sankt Augustin (FB 01) und des Fachbereiches Wirtschaft Rheinbach (FB 04) 
 
1. Das Präsidium hat am 1. Februar 2011 die Zusammenlegung der Fachbereiche 01 und  04 

zum 1. September 2011 und die Bestellung eines Gründungsdekanats beschlossen. Ein 
Gründungsdekanat – bestehend aus den Dekanen der Fachbereiche 01 und 04  – wird für 
eine Übergangszeit bis zum Sommersemester 2012 die Aufgaben des Dekanats und des 
Fachbereichsrates des neuen Fachbereiches wahrnehmen.  

 
2. In Abweichung zu Ziffer 4.8 der Grundordnung endet die erste Amtzeit der Fachbereichs-

ratsmitglieder der Vertreter aus der Gruppe der Studierendenschaft am 31. Oktober 
2012, die der übrigen Mitglieder am 31. Oktober 2013. 


